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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zustimmungsbedürftigkeit einer Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes zur Einführung eines THC-Grenzwertes 

 

Eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG)1, mit der für Teilnehmende am Straßenver-
kehr ein bestimmter Grenzwert für die Konzentration des Cannabis-Wirkstoffs Tetrahydrocan-
nabinol (THC) im Blutserum festgeschrieben wird, bedarf nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes. 

§ 44 Konsumcannabisgesetz (KCanG)2 sieht vor, dass eine vom Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr (BMDV) eingesetzte Arbeitsgruppe bis zum 31. März 2024 den Wert einer Konzent-
ration des Cannabis-Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) im Blut vorschlägt, bei dessen Errei-
chen nach dem Stand der Wissenschaft das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßenver-
kehr regelmäßig nicht mehr gewährleistet ist. Dieser durch die Arbeitsgruppe ermittelte Grenz-
wert soll nun im Wege einer Änderung des § 24a StVG gesetzlich festgeschrieben werden.3 

Nach dem Enumerationsprinzip bedarf eine gesetzliche Regelung nur dann der Zustimmung des 
Bundesrates, wenn das Grundgesetz (GG)4 dies ausdrücklich anordnet.5  

Zustimmungsbedürftige Regelungsmaterien finden sich vereinzelt in den Vorschriften über die 
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes in Art. 70 ff. GG. So sieht Art. 73 Abs. 2 GG vor, dass 
Gesetze nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 9a GG (Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus 

 

1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. November 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 315). 

2 Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KCanG) vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 109). 

3 Pressemitteilung des BMDV vom 28.03.2024, hier online abrufbar. 

4 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz - GG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2478). 

5 Kersten, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 77 Rn. 95 (März 2022). 
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durch das Bundeskriminalamt in den dort näher bezeichneten Fällen) der Zustimmung des Bun-
desrates bedürfen. Gemäß Art. 74 Abs. 2 GG bedürfen Gesetze nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 25 (Staats-
haftung) und Nr. 27 GG (Statusrechte von Beamten und Richtern) der Zustimmung durch den 
Bundesrat. Das Straßenverkehrsrecht gehört nicht zu diesen Regelungsmaterien. 

Eine Zustimmungsbedürftigkeit ergibt sich auch nicht aus den grundgesetzlichen Vorschriften 
über die Verwaltungskompetenzen (Art. 83 ff. GG). Die Länder würden den geänderten § 24a StVG 
– wie grundsätzlich alle Bundesgesetze – als eigene Angelegenheit ausführen (vgl. Art. 83 GG). 
Bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder als eigene Angelegenheit sieht Art. 84 
Abs. 1 Satz 1 GG vor, dass die Länder die Einrichtung der Behörden sowie das Verwaltungsver-
fahren selbst regeln. Der Bund darf aber abweichend von diesem Grundsatz gemäß Art. 84 Abs. 1 
Satz 2 GG „etwas anderes“ bestimmen, also selbst gesetzliche Regelungen über die Einrichtung 
der Behörden und das Verwaltungsverfahren treffen. Für derartige Regelungen benötigt er – an-
ders als noch bis zum Jahre 2006 – nicht die Zustimmung des Bundesrates. Als Ersatz für die da-
mals im Zuge der ersten Föderalismusreform abgeschaffte Zustimmungsbedürftigkeit können die 
Länder allerdings von den durch den Bund erlassenen Regelungen abweichen – und in der Folge 
davon wieder der Bund usw. Eine Möglichkeit, solch ein „Regelungs-Ping-Pong“ zu vermeiden 
oder zu beenden, stellt Art. 84 Abs. 1 Satz 5 GG zur Verfügung. Nach dieser Vorschrift kann der 
Bund „[i]n Ausnahmefällen […] wegen eines besonderen Bedürfnisses nach bundeseinheitli-
cher Regelung das Verwaltungsverfahren ohne Abweichungsmöglichkeit für die Länder re-
geln.“ Die Abweichungsmöglichkeit der Länder kann also nicht für die Einrichtung der Behör-
den ausgeschlossen werden, sondern nur für das Verwaltungsverfahren – und auch das nur in 
Ausnahmefällen. Für solche Ausnahmeregelungen ohne Abweichungsmöglichkeit der Länder ist, 
wie sich aus Art. 84 Abs. 1 Satz 6 GG ergibt, die Zustimmung des Bundesrates erforderlich. Für 
die Änderung des § 24a StVG ist, soweit ersichtlich, kein solcher Ausschluss einer Abweichungs-
befugnis der Länder im Sinne des Art. 84 Abs. 1 Sätze 5 und 6 GG vorgesehen. 

Eine Zustimmungsbedürftigkeit lässt sich für die hier in Rede stehende Änderung des StVG fer-
ner auch nicht aus anderen Bestimmungen des Grundgesetzes, etwa über das Finanzwesen, her-
leiten. 

*** 


